
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 2007/3/16 6Ob254/06f
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 16.03.2007

Norm

ABGB §879 Abs3 E

Rechtssatz

In einem Vertrag zwischen einem Importeur von PKW und einem Vertragshändler ist die Einschränkung einer - aus der

nachvertraglichen Treuep9icht resultierenden - Rücknahmeverp9ichtung des Herstellers beziehungsweise Importeurs

auch hinsichtlich solcher Ersatzteile, deren Lagerung durch den Vertragshändler im Interesse ordnungsgemäßer

Vertragserfüllung geboten war, im Sinne des § 879 Abs 3 ABGB unwirksam.

Entscheidungstexte

6 Ob 254/06f

Entscheidungstext OGH 16.03.2007 6 Ob 254/06f

Beisatz: Mit ausführlicher Darstellung von Literatur und Judikatur des BGH. (T1); Beisatz: Hier: Ordentliche

Kündigung des Vertragshändlervertrags. (T2)
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